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Budgeterstellung in Österreich während des 
Ausbruchs der COVID-19-Pandemie 
Simon Loretz, Hans Pitlik, Margit Schratzenstaller 

 Die COVID-19-Pandemie unterbrach den üblichen Budgeterstellungsprozess abrupt und schuf völlig 
neue Rahmenbedingungen. 

 Sowohl die Bundesregierung als auch die Bundesländer beschlossen umfassende Hilfsmaßnahmen von 
bis zu 39,4 Mrd. € (rund 10% des BIP von 2019). 

 Der erwartete starke Rückgang der Wirtschaftsleistung von 5¼% des BIP und die Kosten der 
beschlossenen Maßnahmen haben ein Maastricht-Defizit von 7,4% des BIP zur Folge. 

 Aufgrund der relativ guten Ausgangslage der öffentlichen Haushalte in Österreich und der weiterhin 
günstigen Finanzierungskonditionen bringt auch der erwartete Anstieg der Staatsschulden auf etwa 
80% des BIP derzeit keine Probleme für die Schuldentragfähigkeit mit sich. 

 

Übersicht über COVID-19-Soforthilfemaßnahmen des Bundes und deren Berücksichtigung in der 
WIFO-Prognose 
Mio. € 

 

Die Bundesregierung beschloss im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise Hilfsmaßnahmen im Umfang von 38 Mrd. € mit 
der Ankündigung, sie im Bedarfsfall weiter aufzustocken. Zusammen mit den Maßnahmen der Bundesländer von 1,4 Mrd. € 
umfassen die COVID-19-Hilfen 39,4 Mrd. € bzw. 10% des BIP von 2019 (Q: Budgetdienst, 2020, Fiskalrat, 2020A, 2020B, 
Bundesministerium für Finanzen, WIFO-Recherchen und WIFO-Zusammenstellung). 

"Die Budgetpolitik wird durch die COVID-19-Krise vor große Herausforderungen gestellt. Das Maastricht-Defizit erhöht sich 
kurzfristig auf einen historischen Höchstwert, und auch die Schuldenquote steigt deutlich. Allerdings sind die Ausgangs-
bedingungen zur Bewältigung der Folgen der COVID-19-Krise für die öffentlichen Haushalte in Österreich derzeit ver-
gleichsweise günstig." 
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Budgeterstellung in Österreich während des Ausbruchs der COVID-19-
Pandemie 
Simon Loretz, Hans Pitlik, Margit Schratzenstaller 

 
Budgeterstellung in Österreich während des Ausbruchs der 
COVID-19-Pandemie 
Die COVID-19-Krise hat deutliche Auswirkungen auf die öf-
fentlichen Haushalte in Österreich. Ein Teil der Hilfsmaßnah-
men im Umfang von 38 Mrd. € auf Bundesebene und von 
1,4 Mrd. € auf Ebene der Bundesländer (insgesamt 9,9% 
des BIP von 2019) wird unmittelbar budgetwirksam. Zudem 
löst der COVID-19-bedingte Konjunktureinbruch automati-
sche Mehrausgaben (z. B. Arbeitslosen- oder Sozialhilfezah-
lungen) und Mindereinnahmen an konjunkturreagiblen Ab-
gaben bzw. Steuern aus (automatische Stabilisatoren). So 
wird sich das Maastricht-Defizit 2020 auf 7,4% und 2021 
auf 3,3% des BIP erhöhen. Der Schuldenstand wird auf 
über 80% des BIP steigen. Aufgrund der Unsicherheit über 
die Dauer und Tiefe der Rezession sowie die Inanspruch-
nahme der Hilfsmaßnahmen ist auch die Budgetprognose 
mit großer Unsicherheit verbunden. 

 Budgeting in Austria During the Outbreak of the COVID-19 
Pandemic 
The COVID-19 crisis has a considerable impact on public fi-
nances in Austria. A part of the rescue measures totalling 
38 billion € at the federal level and 1.4 billion € at the level 
of the Länder (altogether 9.9 percent of GDP of 2019) will 
immediately worsen the budget balance. Moreover, the 
COVID-19-induced recession will cause public expendi-
tures to increase (e.g., unemployment or social assistance 
payments) and cyclically sensitive taxes to decrease (au-
tomatic stabilisers). The Maastricht deficit is expected to in-
crease to 7.4 percent of GDP in 2020 and to 3.3 percent 
in 2021. The debt ratio will rise to above 80 percent of GDP. 
Due to the uncertainties surrounding duration and depth of 
the recession as well as the take-up of the rescue 
measures the budgetary forecast is subject to considera-
ble uncertainty. 
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1. Einleitung 

Am 18. März 2020 wurden der (verspätete)1) 
Bundesvoranschlag 2020 und der Bundesfi-
nanzrahmen für die Jahre 2020 bis 20232) im 
Ministerrat beschlossen. Die Budgeterstellung 
wurde allerdings durch die COVID-19-
Pandemie und die damit verbundenen 
Maßnahmen3) unterbrochen, erstmals seit 
1952 wurde der Bundesvoranschlag vor die-
sem Hintergrund ohne "klassische" Budget-
rede eingebracht. 

Der am 19. März 2020 veröffentlichte Bun-
desfinanzrahmen 2020 bis 2023 (Bundesmi-
nisterium für Finanzen, 2020) nahm für 2020 
zunächst nur eine mäßige Verlangsamung 
des realen BIP-Wachstum auf 0,8% an und 
eine neuerliche Belebung in den folgenden 
Jahren auf real +1,4% 2021 bzw. +1,3% 2022. 

                                                               
1)  Wegen der nach Auflösung der ÖVP-FPÖ-Koalition 
erforderlichen Neuwahl im September 2019 wurde die 
eigentlich im Oktober 2019 fällige Verabschiedung 
des Bundesvoranschlages 2020 verschoben. Der Bun-
desvoranschlag 2020 ersetzt das gesetzliche Budget-
provisorium vom 20. 1. 2020 (BGBl. I 7/2020). 
2)  Der Bundesfinanzrahmen 2020 bis 2023 ersetzt den 
im März 2018 verabschiedeten Bundesfinanzrahmen 

Der Bundesfinanzrahmen berücksichtigt al-
lerdings nur das am 15. März 2020 verab-
schiedete erste COVID-19-Hilfspaket im Um-
fang von 4 Mrd. € und einen konjunkturbe-
dingten Rückgang der Steuereinnahmen um 
1,3 Mrd. €. Damit wurde in Summe ein Defizit 
von 1% des BIP für das Jahr 2020 prognosti-
ziert (das WIFO prognostizierte im Dezember 
2019 für 2020 noch einen Überschuss von 
+0,3%). Der Schuldenstand sollte auf 68,2% 
des BIP zurückgehen (WIFO-Prognose vom 
Dezember 2019: 67% des BIP). Ebenso wie 
der Bundesvoranschlag 2020 ist auch der im 
Bundesfinanzrahmen enthaltene Budget-
pfad des BMF inzwischen aufgrund des 
COVID-19-bedingten Konjunktureinbruches 
sowie der Verabschiedung weiterer Hilfs-
maßnahmen (bereits am 19. März 2020 

2019 bis 2022; aufgrund der EU-Ratspräsidentschaft im 
2. Halbjahr 2018 sowie der Neuwahl im September 
2019 wurde 2019 kein Bundesfinanzrahmen beschlos-
sen. 
3)  So gilt seit dem 16. März 2020 in Österreich ein Lock-
down, der seit dem 16. April 2020 schrittweise gelo-
ckert wird. 
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kündigte die Bundesregierung ein weiteres 
Hilfspaket von 34 Mrd. € an) überholt. 

Grundsätzlich ist die Budgetpolitik von der 
COVID-19-Krise in mehrfacher Hinsicht be-
troffen. Erstens sind mit den diskretionären 
Soforthilfemaßnahmen unmittelbare Budget-
effekte (Ausgabenerhöhungen, Abgaben-
mindereinnahmen) bzw. Eventualverbind-
lichkeiten verbunden. Zweitens löst der 
COVID-19-bedingte Konjunktureinbruch au-
tomatische Mehrausgaben (z. B. Arbeitslo-
sen- oder Sozialhilfezahlungen) und Minder-

einnahmen an konjunkturreagiblen Abga-
ben bzw. Steuern aus (automatische Stabi-
lisatoren). Drittens ergibt sich möglicherweise 
ein Bedarf an konjunkturstabilisierenden 
Maßnahmen nach dem Auslaufen der ge-
sundheitspolitischen Maßnahmen. Schließ-
lich wird die erhebliche Zunahme der öffent-
lichen Verschuldung aufgrund von Sofort-
hilfe- und Konjunkturmaßnahmen sowie des 
Wirkens der automatischen Stabilisatoren vo-
raussichtlich Maßnahmen zur Konsolidierung 
der öffentlichen Haushalte erforderlich ma-
chen. 

  

Abbildung 1: Übersicht über COVID-19-Soforthilfemaßnahmen des Bundes und deren budgetäre Berücksichtigung in der 
WIFO-Prognose 

Mio. € 

 

Q: Budgetdienst (2020), Fiskalrat (2020A, 2020B), Bundesministerium für Finanzen, WIFO-Recherchen und WIFO-Zusammenstellung. ÖGK . . . Österrei-
chische Gesundheitskasse, ESt . . . Einkommensteuer, KÖSt . . . Körperschaftsteuer, Künstler-Unterstützungsfonds des Künstler-Sozialversicherungsfonds. 

2. Soforthilfemaßnahmen in Österreich 

Die österreichische Bundesregierung verab-
schiedete begleitend zum seit dem 16. März 
2020 geltenden Lockdown mehrere COVID-
19-Hilfspakete, das erste am 15. März 20204). 
Die Soforthilfemaßnahmen des Bundes errei-
chen inzwischen (Stand 26. April 2020) einen 
potentiellen Höchstumfang von 38 Mrd. € 
(9,5% des BIP von 2019; Abbildung 1). Davon 
                                                               
4)  Details präsentieren Budgetdienst (2020) und Fiskal-
rat (2020A, 2020B). 

entfallen 10 Mrd. € auf steuerliche Maßnah-
men (Herabsetzung und Stundung von Steu-
ern und Abgaben) und 28 Mrd. € auf den 
COVID-Krisenbewältigungsfonds, der sich in 
ein Soforthilfepaket von 4 Mrd. € (davon 
2 Mrd. € für einen Härtefallfonds und 2 Mrd. € 
für COVID-19-bedingte Mehrausgaben der 
Ressorts, z. B. Gesundheits- oder 

Die Budgetpolitik ist von 
der COVID-19-Krise in 

mehrfacher Hinsicht 
betroffen.  
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Forschungsausgaben), Haftungen und Ga-
rantien im Ausmaß von insgesamt 9 Mrd. € 
und einen Notfallfonds (15 Mrd. €) unterteilt. 
Der Notfallfonds umfasst die Ausgaben für 
die erweiterte COVID-19-Kurzarbeit, die ur-
sprünglich mit 400 Mio. € veranschlagt und in 
mehreren Schritten auf inzwischen 5 Mrd. €5) 
aufgestockt wurden. Die Inanspruchnahme 
der staatlichen COVID-19-Hilfsmaßnahmen 
ist an mehrere Voraussetzungen gekoppelt. 
Unternehmen ab 250 Beschäftigten, die Un-
terstützung aus dem Notfallfonds beantra-
gen, dürfen keine Arbeitskräfte kündigen, 
sondern müssen gegebenenfalls Kurzarbeit 
in Anspruch nehmen. Zwischen dem 

16. März 2020 und dem 15. März 2021 dürfen 
keine Dividenden ausgeschüttet werden, 
und Manager-Boni sind auf die Hälfte der 
Vorjahreszahlungen begrenzt. Zudem dürfen 
unterstützte Betriebe nicht in Steueroasen re-
gistriert sein. 

Auch die meisten Bundesländer haben Maß-
nahmenpakete angekündigt, die mit Stand 
Ende April über 1,4 Mrd. € ausmachen6) 
(Übersicht 1). Ein Großteil dieser Maßnahmen 
besteht aus Liquiditätshilfen für Unterneh-
men, nur ein kleiner Teil aus Maßnahmen zur 
sozialen Absicherung für private Haushalte. 

  

Übersicht 1: Potentieller Umfang der Soforthilfemaßnahmen der österreichischen 
Bundesländer 

  Volumen in Mio. € 
Wien Gesamtpaket Stadt Wien über 100 Mio. € einschließlich 5 Mio. € für 

Bürgschaften und 20 Mio. € für temporäres Beteiligungskapital 120 
Tirol  Sowohl für Akuthilfe als auch für Konjunkturbelebungsmaßnahmen nach 

der Krise 400 
Niederösterreich Haftungen 20 Mio. €, Wohnzuschuss 4 Mio. €  24 
Burgenland Für Betriebe und Unternehmer bzw. Unternehmerinnen 30 
Oberösterreich Bürgschaften und Haftungen 400 Mio. €, direkte Auszahlungen 26 Mio. € 426 
Salzburg Für spezifische Maßnahmen und Mehraufwand in den Ressorts  250 
Kärnten Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Infektionen als 

Soforthilfepaket für Kärntner Betriebe 5 Mio. €, Nachtragsbudget für 
Straßenbau 10 Mio. €  15 

Steiermark Haftungen und Zinsübernahmen 42 Mio. €, Digitalisierung und 
subsidiärer Schutzschirm 9 Mio. € 53 

Vorarlberg Subsidiärer Härtefonds, Haftungen, Mikrokredit usw. 100 
Insgesamt Davon mindestens 467 Mio. € für Eventualverbindlichkeiten und 

20 Mio. € für Beteiligungskapital 1.428 

Q: Pressedienste der Landesregierungen, Stand 20. April 2020, WIFO-Zusammenstellung. Unschärfen möglich hin-
sichtlich Widmung der Mehrausgaben über die bisherigen Budgets hinaus sowie Abgrenzung zu den Maßnah-
men der Bundesregierung (etwaige Doppelzählungen) und des Anteils der Eventualverbindlichkeiten für Kredite, 
Haftungen, Bürgschaften usw. Die Mittel wurden inzwischen auf über 2 Mrd. erhöht. 

 

Insgesamt können somit die österreichischen 
Soforthilfemaßnahmen einen Gesamtum-
fang von bis zu 39,4 Mrd. € erreichen (knapp 
10% des nominellen BIP von 2019). 

Eine Einschätzung des österreichischen Hilfs-
paketes im internationalen Vergleich ist nur 
begrenzt möglich, weil sich die Maßnahmen 
im Einzelnen länderspezifisch unterscheiden, 
auch in Hinblick auf ihre Budgetwirksamkeit. 
Gemeinsam ist aber allen bisher angekün-
digten Hilfspaketen, dass sie einen Mix aus 
Abgaben- und Steuererleichterungen (Steu-
erstundungen und -herabsetzungen bzw. 
Steuernachlässe) sowie direkten Unterstüt-
zungszahlungen und Kreditgarantien bzw. 
Haftungen zur Liquiditätssicherung der Unter-
nehmen und – in weitaus geringerem Um-
fang – direkte Fiskalmaßnahmen (z. B. Aus-

                                                               
5)  Die verfügbaren Mittel für die Kurzarbeit wurden in-
zwischen auf 12 Mrd. € erhöht (Stand 20. Mai 2020). 
Der Budgetdienst (2020) addiert die Mittel für die 
COVID-19-Kurzarbeit zum Gesamtumfang der Hilfspa-
kete von 38 Mrd. €, da diese aus unterschiedlichen 
Mitteln finanziert werden. Gleichwohl ist davon auszu-
gehen, dass zusätzliche Mittel für Kurzarbeit die not-
wendigen Ausgaben aus dem COVID-19-Notfallfonds 

gaben für Kurzarbeit, Gesundheitsausgaben, 
soziale Sicherung usw.) vorsehen7).  

Das Ziel der Hilfsmaßnahmen ist vor allem, ei-
nen sprunghaften Anstieg der Unterneh-
mensinsolvenzen und der Arbeitslosigkeit 
infolge der gesundheitspolitischen Beschrän-
kungen zur Verlangsamung der Ausbreitung 
von COVID-19 zu vermeiden, die in einer 
Reihe von Branchen einen Umsatzeinbruch 
zur Folge haben. Viele Länder haben – auch 
im Vergleich mit den zur Abfederung der 
Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 
umgesetzten Stützungsmaßnahmen – sehr 
umfangreiche Maßnahmenpakete imple-
mentiert (Abbildung 2). Allgemein demons-
trieren die Regierungen Entschlossenheit, 
"whatever it takes" zu unternehmen, um die 

verringern. Die Regierung hat angekündigt, im Be-
darfsfall die Hilfsmaßnahmen aufzustocken. 
6)  Inzwischen wurden die Maßnahmen in einigen Bun-
desländern aufgestockt; ihr Gesamtumfang dürfte mit 
Stand Mitte Mai etwa 2 Mrd. € betragen. 
7)  Zu den COVID-19-Soforthilfemaßnahmen im inter-
nationalen Vergleich siehe Pekanov (2020). 

Die österreichischen So-
forthilfemaßnahmen er-
reichen 38 Mrd. € und 
sollen Masseninsolven-
zen und Arbeitslosigkeit 
vermeiden helfen. 
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realwirtschaftlichen Effekte der Krise zu 
begrenzen, etwa Liquiditätsengpässe der 

Unternehmen zu überbrücken und Entlassun-
gen z. B. durch Kurzarbeit zu vermeiden. 

 

Abbildung 2: Fiskalmaßnahmen in der COVID-19-Pandemie 2020 und in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 

  

Q: Adaptiert von IWF (2020). Budgetrelevante Maßnahmen gewichtet mit dem kaufkraftbereinigten BIP zu laufenden Dollarkursen. Obwohl gemein-
sam ausgewiesen, sind budget- und finanzierungsrelevante Maßnahmen nicht additiv. 

3. Budgetprognose 

Die einzelnen COVID-19-Soforthilfemaßnah-
men haben unterschiedliche Wirkungen auf 
den staatlichen Finanzierungssaldo8). Kredit-
garantien und -haftungen werden nur bei 
einem tatsächlichen Ausfall des betreffen-
den Kredites als Vermögenstransfers budget-
wirksam. Die Verringerung von Steuereinnah-
men aufgrund der Senkung von Steuervo-
rauszahlungen auf Antrag sowie Steuerstun-
dungen sind unmittelbar heuer relevant. Da-
gegen verschlechtert die Stundung von Sozi-
alversicherungsbeiträgen den Maastricht-
Saldo nicht, sondern erst ein endgültiger 
Ausfall. Die Prognose der Budgeteffekte ist 
daher stark von Vermutungen über die Inan-
spruchnahme der Soforthilfemaßnahmen 
getrieben. 

Im WIFO-Konjunkturszenario vom 26. März 
2020 wurden ausgabenwirksame Effekte der 
Hilfspakete des Bundes von rund 12½ Mrd. € 
angenommen, darunter Notfallhilfen von 
rund 6 Mrd. € zur Abfederung von Umsatz-
verlusten und zur Stützung der von gesund-
heitspolitischen Schließungen besonders be-
troffenen kleinen und mittleren Unterneh-
men. Zusätzlich zu den diskretionären Maß-
nahmen wirken die automatischen Stabilisa-
toren, die unter herkömmlichen Umständen 
helfen, Konjunkturschwankungen abzufe-
dern. In diesem Szenario verschlechtert sich 

                                                               
8)  Vgl. im Detail Budgetdienst (2020), Fiskalrat (2020A, 
2020B) und IWF (2020). 
9)  Trotz der starken Zunahme der Anträge auf Kurzar-
beit werden in Summe Ausgaben von nur 4,6 Mrd. € 

der Finanzierungssaldo auf 21½ Mrd. € 
oder 5½% des BIP, und die Staatsverschul-
dung nimmt annahmegemäß auf rund 76% 
des BIP zu. 

Die aktuelle mittelfristige WIFO-Prognose 
vom 17. April 2020 (Baumgartner et al., 2020) 
erwartet einen stärkeren Einbruch des realen 
Wirtschaftswachstums als das Konjunktursze-
nario vom März (2020 5¼%). Damit werden 
auch die Abgabeneinnahmen insbesondere 
aus der Lohnsteuer, der Körperschaftsteuer, 
der veranlagten Einkommensteuer und der 
Mehrwertsteuer wesentlich stärker sinken als 
zu Beginn der COVID-19-Pandemie prognos-
tiziert (insgesamt 4,4% gegenüber dem Vor-
jahr). Dem steht ein erwarteter Ausgabenzu-
wachs um 11,9% im Vergleich zu 2019 ge-
genüber. So wurden u. a. die budgetierten 
Mittel für den Härtefallfonds auf 2 Mrd. € ver-
doppelt und für die COVID-19-Kurzarbeit in 
mehreren Schritten von 0,4 Mrd. € auf 
10 Mrd. € angehoben.  

Wie Abbildung 1 zeigt, geht das WIFO zum 
Zeitpunkt der Prognoseerstellung für das Jahr 
2020 von Subventionen von insgesamt 
12,4 Mrd. € aus9). Zusätzlich wird ein Anstieg 
des öffentlichen Konsums um 4 Mrd. € auf-
grund von Leistungen aus dem Soforthilfepa-
ket und dem Notfallfonds erwartet. Für die 

prognostiziert, da erfahrungsgemäß die beantragten 
Kurzarbeitsmittel nicht vollständig ausgeschöpft wer-
den.  
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Haftungen und die Stundung von Sozialversi-
cherungsbeiträgen wird ein budgetwirksa-
mer Ausfall von 10% bis 15% erwartet, der 
sich in Vermögenstransfers von 1,3 Mrd. € 
bzw. einer Verringerung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen um 0,5 Mrd. € niederschlägt. 
Die herabgesetzten Steuervorauszahlungen 
sind mit einem Einnahmenrückgang von 
3,5 Mrd. € zu einem großen Teil budgetwirk-
sam, da viele Betriebe erhebliche Gewinn-
einbußen erleiden dürften10). Hinzu kommen 
die prognostizierten Zusatzausgaben für Ar-
beitslosenunterstützung. Insgesamt geht da-
her die mittelfristige WIFO-Prognose von ei-
nem gesamtstaatlichen Finanzierungssaldo 
von 28,4 Mrd. € im Jahr 2020 aus; das ist ein 
Defizit von 7,4% des BIP, nach einem Maas-
tricht-Überschuss von +0,7% des nominellen 
BIP 2019.  

Mit der Erholung der Wirtschaft und dem 
Auslaufen der Hilfsprogramme sollte sich der 
Finanzierungssaldo im Jahr 2021 auf 3,3% 
des BIP verbessern. Der Schuldenstand wird 
von 70,4% des BIP 2019 auf 80,2% 2020 bzw. 
80,5% 2021 steigen. Zum Vergleich: Infolge 
der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise er-
höhte sich der Schuldenstand von 65% des 
BIP 2007 auf 84,7% 2015. Seither war er rück-
läufig und erreichte 2019 70,4% des BIP. Zur 

Abfederung der Finanzmarkt- und Wirt-
schaftskrise 2008/09 wurde ein Bankenpaket 
mit einem Gesamtumfang von 100 Mrd. € 
verabschiedet, davon 15 Mrd. € an Eigenka-
pitalmaßnahmen für Kreditinstitute und Versi-
cherungen, bis zu 75 Mrd. € an Haftungen 
und Garantien befristet bis Ende 2010 (da-
von wurden 2009 10 Mrd. € als Haftungen für 
Unternehmen und 15 Mrd. € als Griechen-
land-Hilfe und Euro-Schutzschirm umgewid-
met) und bis zu 10 Mrd. € an unbegrenzter 
Einlagensicherung für Private sowie Klein- 
und Mittelbetriebe (befristet bis Ende 2009, 
wurde nicht in Anspruch genommen). Das 
Bankenpaket belastet letztlich die öffentli-
che Hand zwischen 2008 und 2020 kumuliert 
mit 14,9 Mrd. € (Fiskalrat, 2019). 

In seiner am 17. April 2020 veröffentlichten 
aktualisierten Erstabschätzung der Budgetef-
fekte der COVID-19-Krise, die zwei Szenarien 
zugrunde legt, prognostiziert der Fiskalrat 
(2020B) eine Verschlechterung des Maas-
tricht-Saldos um 6,1% bzw. 6,6% des BIP und 
eine Erhöhung des Schuldenstandes um 
7,5% bzw. 8,1% des BIP. Der IWF (2020) rech-
net für 2020 in seiner aktuellen Prognose für 
Österreich mit einem Maastricht-Defizit 
von 7,1% und für 2021 von 1,6% des BIP. 

4. Ausblick

Die Ausgangsbedingungen zur Bewältigung 
der Budgeteffekte der COVID-19-Krise sind in 
Österreich derzeit vergleichsweise gut. Seit 
2018 ist der gesamtstaatliche Finanzierungs-
saldo positiv, für 2020 wurde ursprünglich ein 
Maastricht-Überschuss von 0,3% des BIP er-
wartet. Die Schuldenquote, die 2015 mit 
etwa 85% des BIP ihren Höchststand nach 
der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise erreicht 
hatte, hätte gemäß den Erwartungen vor 
Ausbruch der COVID-19-Pandemie 2020 auf 
etwa 67% des BIP sinken sollen. Die Finanzie-
rungsbedingungen für die notwendige Neu-
verschuldung sind historisch günstig: Zwei 
Tage nach Ankündigung der Hilfspakete lag 
die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen 
bei 0,185% unter dem Durchschnitt der letz-
ten fünf Jahre. Somit ist weiterhin davon aus-
zugehen, dass eine notwendige höhere Ver-
schuldung durch die beschlossenen Maß-
nahmen sich nicht in schlechteren Finanzie-
rungsbedingungen niederschlägt. 

Unterstützend wirkt hier die akkommodie-
rende Geldpolitik der Europäischen Zentral-
bank, die ein Pandemie-Aufkaufprogramm 
im Umfang von 750 Mrd. € (rund 6,5% des 
Euro-Raum-BIP) aufgelegt hat. 

Allerdings steht die Budgetpolitik in nächster 
Zeit bedeutenden Herausforderungen ge-
genüber. Sie betreffen vor allem Umfang 
und Struktur konjunkturstabilisierender Maß-
nahmen, die zur Unterstützung des stufen-
weisen Hochfahrens der Wirtschaft und der 
Überwindung der negativen Konsequenzen 
des Lockdown (Rekordarbeitslosigkeit und 
Unternehmensinsolvenzen) gegebenenfalls 
zu ergreifen sind, sowie von Konsolidierungs-
maßnahmen nach erfolgreicher Stabilisie-
rung der Wirtschaft11). Zudem ist auf die Not-
wendigkeit eines kontinuierlichen zeitnahen 
Monitorings der Hilfsmaßnahmen sowie einer 
begleitenden wissenschaftlichen Evaluie-
rung hinzuweisen. 
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10)  Derzeit sind Steuerstundungen bis September 2020 
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wären. Da jedoch die Bemessungsgrundlage auf-
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11)  Grundsätzliche Überlegungen zu Konjunktur- und 
Konsolidierungsmaßnahmen, die zur Steigerung der 
Resilienz und zur Bewältigung des Klimawandels bei-
tragen können, diskutieren Köppl et al. (2020). 

Die mittelfristige WIFO-
Prognose geht für 2020 
von einem Maastricht-
Defizit von 7,4% und ei-
ner Schuldenquote von 
80,2% des BIP aus. 

Die Ausgangsbedingun-
gen zur Bewältigung der 
Budgeteffekte der 
COVID-19-Krise sind in 
Österreich vergleichs-
weise gut, die Budget-
politik steht allerdings in 
nächster Zeit bedeuten-
den Herausforderungen 
gegenüber. 
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